
Beitragsordnung (Beitragssatzung) des 
Gewerbeverein Verbandsgemeinde Nieder-Olm 

 

 

Beschlossen in der Gründungsversammlung am: 21.11.2025 

 

§ 1 Rechtsgrundlage und Zweck der Beitragsordnung 

1. Diese Beitragsordnung beruht auf § 5 der Satzung des Vereins. 

Sie regelt die Höhe, Fälligkeit, Zahlung und Art der Mitgliedsbeiträge. 

2. Die Beiträge dienen der Finanzierung der satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins. 

Alle Einnahmen werden ausschließlich zur Erfüllung der Vereinszwecke verwendet. 

3. Die Beitragsordnung wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und kann 

nur durch diese geändert werden. 

 

§ 2 Mitgliedsarten und Beitragspflichten 

Der Verein unterscheidet folgende Mitgliedsarten: 

1. Ordentliche Mitglieder (natürliche Personen) 

Gewerbetreibende, Selbstständige, Handwerksbetriebe und Freiberufler. 

Diese Mitglieder sind stimmberechtigt. 

2. Ordentliche Mitglieder (juristische Personen) 

Hierzu gehören insbesondere: 

o Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 

o Unternehmergesellschaften (UG haftungsbeschränkt) 

o Aktiengesellschaften (AG) 

o Vereine 

o Körperschaften 

o sonstige juristische Personen 

Auch sie sind stimmberechtigt. 

 

3. Fördernde Mitglieder 

Hierzu zählen Privatpersonen, die den Verein finanziell oder ideell unterstützen. 

Fördermitglieder besitzen kein Stimmrecht, soweit dieses nicht durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung verliehen wird. 

4. Ehrenmitglieder 

Sie sind beitragsfrei. 

5. Jedes Mitglied kann freiwillig einen höheren Beitrag als den festgesetzten 

Mindestbeitrag leisten. 

Daraus entstehen keinerlei zusätzliche Rechte. 
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§ 3 Beitragshöhen 

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge betragen: 

1. 120,00 Euro pro Jahr für ordentliche Mitglieder, die natürliche Personen sind 

(Gewerbetreibende, Selbstständige, Freiberufler). 

2. 250,00 Euro pro Jahr für juristische Personen 

(z. B. GmbH, UG, AG, Vereine, Körperschaften). 

3. 80,00 Euro pro Jahr für fördernde Mitglieder (Privatpersonen ohne gewerblichen 

Hintergrund). 

4. Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag. 

5. Mitgliedsbeiträge sind nicht umsatzsteuerpflichtig, da sie nicht als Entgelt für eine 

konkrete Leistung gelten (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG – nicht steuerbar). 

 

§ 4 Fälligkeit und Zahlungsweise 

1. Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich bis zum 15. Januar fällig. 

2. Bei Eintritt im laufenden Jahr wird der Beitrag zeitanteilig, anteilig pro Monat, 

berechnet. 

3. Die Zahlung erfolgt per 

o Überweisung oder 

o Dauerauftrag. 

4. Beitragszahlungen sind unaufgefordert zu leisten. 

5. In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag des Mitglieds 

o Stundungen, 

o Ratenzahlungen oder 

o Teil-Erlasse 

gewähren. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

 

§ 5 Zahlungsrückstände und Mahnverfahren 

1. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht fristgerecht zahlen, erhalten eine schriftliche 

Mahnung. 

2. Erfolgt trotz zweimaliger Mahnung keine Zahlung, kann der Vorstand das Mitglied 

gemäß Satzung ausschließen. 

3. Für jede Mahnung kann eine Mahngebühr in Höhe von 10,00 Euro erhoben 

werden. 
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§ 8 Verwendung der Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge sowie freiwillige Mehrzahlungen werden ausschließlich zur 

Erfüllung der Vereinszwecke verwendet. 

2. Eine zweckfremde, private oder wirtschaftliche Verwendung ist unzulässig. 

3. Der Verein verpflichtet sich zu einer ordnungsgemäßen Buchführung und 

transparenten Mittelverwendung. 

 

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Beitragsordnung wurde am 21.11.2025 in der Gründungsversammlung beschlossen 

und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

Nach Eintragung des Vereins in das Vereinsregister gilt sie fort. 
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